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Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweis auf die Bekanntmachung der genehmigten Haushaltssatzung
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der genehmigten Haus-
haltssatzung vom 09.06.2022 auf der Internetseite des Landkreises Börde unter: https://
www.landkreis-boerde.de/landkreis/kreispolitik/amtsblatt-bekanntmachungen/bekannt-
machungen/ veröffentlicht wird. 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 04.07.2022 bis 12.07.2022 
im Amt für Finanzen, Verwaltungsgebäude Bornsche Straße 2 in Haldensleben, Zimmer 
E1-317.0, montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 8:00 Uhr 
bis 11:30 Uhr öffentlich aus.
Haldensleben, 27.06.2022
gez. M. Stichnoth
Landrat

Landkreis Börde
Kommunalservice AöR 

Änderung der Anlage 2 der „Satzung der Kommunalservice Landkreis Börde 
AöR über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung  

(Abfallgebührensatzung – AGS)“ vom 23.09.2021 
Der Verwaltungsrat der KsB AöR beschloss auf seiner Sitzung am 23.09.2021 die „Sat-
zung der Kommunalservice Landkreis Börde AöR über die Erhebung von Benutzungs-
gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung – AGS)“. 
In Anlage 2 „Gebühren für die Anlieferung an den Umladestationen sowie an den Klei-
nannahmestellen“, 1. Abschnitt „Gebührensätze für Kleinanlieferer“ wurde die AVV-Nr. 
170204* (Holz, mit Holzschutzmittel; Holz, das gefährliche Stoffe enthält oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt ist) versehentlich vergessen, in die Auflistung aufzuneh-
men. Hierzu zählen Fenster, Außentüren, imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbe-
reich, Palisaden, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenzäune etc. Die AVV-Nummer 170204* 
wird zur Zeile 12 der Anlage 2.I zur AVV-Nummer 170201 (Holz, ohne Holzschutzmit-
tel) hinzugefügt, da hierfür gleiche Gebührensätze kalkuliert wurden. 
In Anlage 2 „Gebühren für die Anlieferung an den Umladestationen sowie an den Klei-
nannahmestellen“, 2. Abschnitt „Gebührensätze für Kleinanlieferer-Stückgutspezifisch“ 
wurde die AVV-Nummer 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) mit der Be-
nennung von „Fenster, unlackiert“ vergessen. Diese Bezeichnung wird nun in Zeile 9 
170904-gemischte Bau- und Abbruchabfälle (Tür unlackiert, Fenster unlackiert) inte-
griert. Die Entsorgungsgebühr beträgt wie auch je „Tür unlackiert“ 6,50 €. 
Die Änderung tritt zum 20.06.2022 in Kraft. 
Änderung der Anlage 2 der „Satzung der Kommunalservice Landkreis Börde AöR über 
die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensat-
zung – AGS)“ vom 23.09.2021 sind ab sofort auf der Homepage der Kommunalservice 
Landkreis Börde AöR www.ks-boerde.de einsehbar. 

Verbandsgemeinde Flechtingen
Der Verbandsgemeindebürgermeister 

ÖFFENTLICHE	BEKANNTMACHUNG

Kommune: Verbandsgemeinde Flechtingen
Datum:	 12.07.2022,	18:30	Uhr
Gremium: Verbandsgemeinderat Flechtingen
Sitzungsort:	 	Haus	der	Jugend	und	Vereine	der	Gemeinde	Flechtingen	(Saal	1),		

Zum	Sportplatz	1,	39345	Flechtingen
Sitzungsinhalt: VGR/033 Sitzung des Verbandsgemeinderates Flechtingen

Tagesordnung:

Öffentlicher	Teil:
TOP 1:  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
TOP 2: Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
TOP 3:  Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

26.04.2022
TOP 4:  Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

31.05.2022
TOP 5: Erstellung der Jahresabschlüsse
 Vorlage: VGR/060/2022/BV
TOP 6:  2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Verbandsgemeinderates Flechtin-

gen vom 02.07.2019
 Vorlage: VGR/064/2022/BV
TOP 7:  Aufstellungsbeschluss zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG 

Flechtingen im Parallelverfahren mit der Bauleitplanung der Gemeinde Erxle-

ben südlich des Ratsplatzes Lorkberg bei Uhrsleben
 Vorlage: VGR/070/2022/BV
TOP 8: Informationen zum Hortneubau Erxleben
TOP 9: Informationen zum Stand Breitband
TOP 10:  Berichte aus den letzten Sitzungen der Abwasserverbände, des Wasserverban-

des und der Unterhaltungsverbände BE: durch die jeweiligen Vertreter in den 
Verbänden

TOP 11:  Bericht des Verbandsgemeindebürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
der Verbandsgemeinde Flechtingen

TOP 12: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates
TOP 13: Einwohnerfragestunde

Nichtöffentlicher	Teil:
TOP 14:  Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 

26.04.2022
TOP 15:  Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 

31.05.2022
TOP 16: Grundstücksangelegenheit
 Vorlage: VGR/065/2022/BV
TOP 17: Auftragsvergabe - Reinigungsleistungen Grundschule und Hort Erxleben
 Los 1 - Unterhaltsreinigung und Grundreinigung
 Vorlage: VGR/066/2022/BV
TOP 18:  Auftragsvergabe: Reinigungsleistungen Glas- und Rahmenreinigung Grund-

schule und Hort Erxleben
 Los 2 - Glas- und Rahmenreinigung
 Vorlage: VGR/067/2022/BV
TOP 19: Personalangelegenheit
 Vorlage: VGR/069/2022/BV
TOP 20:  Mitteilung des Verbandsgemeindebürgermeisters über wichtige Angelegenhei-

ten der Verbandsgemeinde Flechtingen
TOP 21: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates

Öffentlicher	Teil:
TOP 22: Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung
TOP 23: Schließung der Sitzung

Flechtingen, den 2022-06-27

Krümmling
Verbandsgemeindebürgermeister 

Verbandsgemeinde Flechtingen
Amtliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Flechtingen

über den Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Flechtingen

Der Verbandsgemeinderat Flechtingen hat in seiner Sitzung am 31.05.2022 den Auf-
stellungsbeschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
Flechtingen beschlossen Ziel und Zweck der Planung ist die Änderung der Darstellung 
der baulichen Nutzung in Sonderbaufläche Photovoltaik (S). Das Änderungsverfahren 
erfolgt gem. § 8 Abs.3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zum Verfahren des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Calvörde West“ und des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Solarpark Grauingen“.
Die Plangebiete liegen in der Gemarkung Calvörde („Solarpark Calvörde West“) und in 
der Gemarkung Grauingen („Solarpark Grauingen“).

Topkarte © GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA, www.lvermgeo.sachsen-Anhalt.de/de/startseite_viewer.html

Darstellung der Sonderbaufläche Solar SPV - 4. Änderung Flächennutzungsplan

Beteiligung	der	Öffentlichkeit	gemäß	§	3	Abs.	1	BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB findet durch 
Auslage des Vorentwurfs der Planung  

vom	11.07.2022	bis	einschl.	12.08.2022

im Bauamt der Verbandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 11 - 15, 39345 Flechtingen, 
Zimmer Bauleitplanung zu folgenden Zeiten statt:

Montag, Dienstag und Donnerstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlich Dienstag  von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

und im Internet auf der Homepage der der Verbandsgemeinde Flechtingen unter www.
vg-flechtingen.de - Punkt Bauleitplanung – Verbandsgemeinde Flechtingen statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über die allgemeinen Ziele und Zwek-
ke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung sowie über die sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen, die für die Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, 
informieren.

Während der Auslegungsfrist wird Ihnen Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, sich zu den Pla-
nungen zu äußern. 
Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann unter Angabe des Planverfah-
rens und des Absenders während der Auslegungsfrist schriftlich zu Protokoll bzw. als 
förmliches Schreiben an folgende Anschrift eingereicht werden: 

Verbandsgemeinde Flechtingen
Bauamt 
Lindenplatz	11	-	15
39345 Flechtingen
oder per Email an: info@vg-flechtingen.de

Sollten im angegebenen Zeitraum die Zugangsbeschränkungen zum Auslegungsort be-
stehen, die im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassen wurden, so erfolgt die Auslegung 
gemäß § 3 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSIG) vom 20.05.2020 in der aktu-
ellen Fassung ausschließlich im Internet. Auf telefonische Vereinbarung (Telefon Nr. 
039054 / 986138, Ansprechpartner Frau Cieslik) ist eine Einsichtnahme im Bauamt der 
Verbandsgemeinde Flechtingen möglich.

Flechtingen, den 23.06.2022

Tim Krümmling
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flechtingen
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